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Mit dem Abrechnungsmonat Jänner 2024 ist der Gehaltszettel ausschließlich 

in der Anwendung „Serviceportal Bund“ im Portal Tirol abrufbar.  

 

Im Portal Tirol muss darüber hinaus die Sicherheitsklasse 2 ausgewählt sein. 
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Der Zugang zum „Serviceportal Bund“ ist bereits freigeschaltet. Der erste 

Gehaltsnachweis ist aktuell nur für pragmatisierte Lehrpersonen (erhalten zum 1. 

eines Monats ihr Gehalt) einsehbar. Der Gehaltsnachweis für Vertragslehrpersonen 

ist ab ca. 10. Jänner abrufbar.  

Nach der Anmeldung im Serviceportal Bund gelangt man zur Startseite. Unter 

„Personalservices“ finden Sie den Bereich „Mitarbeiter/in“ und dort die Rubrik 

„Bezahlung“:  

 

 

 
 

 

Da Gehaltszettel häufig abgefragt werden, empfiehlt es sich diese Abfrage mit dem 

„Sternchen Symbol“ zu aktivieren, damit zukünftig diese Abfrage als Favorit direkt 

auf der Startseite angezeigt wird.  
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Wird die Verpflegung durch eine Gebietskörperschaft (Gemeinde, Land oder Bund) unentgeltlich beigestellt, 

ist die Tagesgebühr für das Frühstück um 15%, für das Mittagessen um 40% und für das Abendessen um 40% 

der vollen Tagesgebühr zu kürzen. 

Nach erfolgter Abrechnung einer Dienstreise kommt es nicht selten zu einer Ablehnung durch die 

Buchhaltung mit dem Nachsatz – Wurde eine Mahlzeit unentgeltlich bereitgestellt? Bitte um 

Stellungnahme oder Korrektur! Danke! 

Die Ablehnung erzeugt Unmut, die Vorgehensweise ist aber insofern berechtigt, als dass bei Prüfungen 

festgestellt wird, dass es z.T. zu Doppelverrechnungen kommt.  

Wissenswert! Die Buchhaltung der Schule verrechnet die konsumierten Essen im Anschluss an die 

Veranstaltung an die Bildungsdirektion weiter – deshalb zahlt die Lehrperson vor Ort kein Essen! 

In Zukunft wird es bei Fortbildungen und Sitzungen an unseren Schulstandorten, an denen in der Regel eine 

Verpflegung bereitgestellt wird, zu einer abgeänderten Vorgehensweise kommen, mit dem Hintergrund, 

Falschabrechnungen auszuschließen. Daher werden Stellungnahmen durch die Lehrpersonen auch nur mehr 

in Ausnahmefällen nötig sein. 

Bereits bei der Genehmigung der Dienstreise wird ein unentgeltlich bereitgestelltes Mittagessen 

abgezogen. Da vom Großteil der Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen auch eine Mahlzeit konsumiert 

wird, wird auch die Abrechnung einer solchen Dienstreise korrekt dargestellt und abgerechnet werden.  

Sollte die Lehrperson aber tatsächlich kein Essen konsumiert haben, so ist das im Feld Bemerkungen zu 

ergänzen! 

Wissenswert! Für Lehrpersonen, welche keine Berechtigung haben einen Dienstreiseantrag zu stellen, weil 

etwa Veranstaltungsort und Dienstort ident sind, kann die Buchhaltung der Schule das konsumierte Essen 

nicht in Rechnung stellen. 

Hinweis! Bei Nichtteilnahme an einer Veranstaltung ist die Dienstreise im BIDI zu stornieren.  

Personalmaßnahmen 
Pensionierungen 

Josef FEUERSINGER (LLA Weitau) 

Wir gratulieren 

Zum 25 jährigen Dienstjubiläum 
Barbara SUNTINGER (LLA Lienz) 

Zum 40 jährigen Dienstjubiläum 
Josef FRISCHMANN (LLA Imst) 

Karl HOLZKNECHT (LLA Imst) 
 

   kurz & bündig 
Der § 8 Abs. 5 LLVG kann für das Bachelor- 

und Masterstudium gewährt werden 

Lehrpersonen, welche berufsbegleitend 

ihre pädagogische Ausbildung zu 

absolvieren haben, kann für den Besuch 

der Päd. Hochschule eine Freistellung von 

der Unterrichtsverpflichtung im Ausmaß 

von 22 Wochen oder höchstens 110 

Tagen, unter Beibehaltung des Entgeltes 

gewährt werden. 

Aufgrund der Umstellung ins neue Perso-

nalverrechnungsprogramm – SAP werden 

neben den MDL´s auch bestimmte Vergü-

tungen zwei Monate im Nachhinein aus-

bezahlt. Das betrifft: 

 Vergütung für die Klassenführung 

 Vergütung für die Verwaltung von 

Kustodiaten 

 Fächervergütungen 

 Vergütung Leitung 

Schulveranstaltung (DR – „ALT“) 

 Auffüllung teilbeschäftigter Lehrer 

auf Vollbeschäftigung bei Teilnahme 

an einer mehrtägigen Schulveran-

staltung 
 

Personalvertretung 

und Gewerkschaft 

wünschen ein 

gesegnetes 

Weihnachtsfest und 

ein erfolgreiches, 

gesundes Jahr 2023 

www.pv-lfs-tirol.at 

 
 


